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Inhalt Seite

Marbachstr. 9 (Gemarkung: Sektion V Fl.Nr.: 8938/41)
Errichtung einer Mietwohnanlage (2 Baukörper) mit  
Tiefgarage - mit Mobilitätskonzept / ÄNDERUNGS-
ANTRAG zu 1.2-2022-10313-23
Aktenzeichen: 6024-1.232-2023-10165-23
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 542

Leopoldstr. 110 (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 912/2)
Umbau / Ausbau eines vorhandenen Dachgeschosses 
zu (1) einer Wohneinheit, Zusammenlegung von (2) 
Wohneinheiten zu (1) einer Wohneinheit - VORBESCHEID
Aktenzeichen: 6024-1.7-2023-4839-41
Öffentliche Bekanntmachung des Vorbescheids gemäß 
Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 542

Zieblandstr. 11 (Gemarkung: Sektion III Fl.Nr.: 4803/9)
Anhebung Dach mit Dachgeschossausbau und Zusammen-
legung der Wohneinheiten OG 5 mit neuem DG, 
Erweiterung Süd der Wohneinheiten EG-OG 4 mit 
zusätzlichen Raumeinheiten und Erneuerung der Balkone, 
energetische Sanierung der Fassaden in 2 Varianten. 
hier : Variante 1 und 2 - VORBESCHEID
Aktenzeichen: 6024-1.7-2023-2500-22
Öffentliche Bekanntmachung des Vorbescheids gemäß 
Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 543

Clemensstr. 86 (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 618/12)
Umbau einer Dachgeschosswohnung sowie Anbau eines 
Wintergartens (Clemensstr. 86 / Fallmerayerstr. 25)
Aktenzeichen: 6024-1.23-2023-10774-22
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 543

Clemensstr. 124 - 132 (Gemarkung: Schwabing Fl.Nr.: 541/0)
Teilweise Abbruch und Neuerrichtung bestehender Dächer, 
Errichtung von 18 Wohneinheiten im Dachgeschoss inkl. 
Dachgauben und Dacheinschnitten, hofseitig Neubau von 
Nebengebäuden für Müll und Kfz-Stellplätze sowie 
Ergänzung von Balkonen (Clemensstr. 124 132 / 
Schleißheimer Str. 145 - 155 / Winzererstr. 120 -132)
Aktenzeichen: 6024-1.2-2023-4508-22
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 544

Riemer Str. FlNr. 1544/0 und 1546/1, Gemarkung Trudering
Auswilderungsfläche für heimische Vögel mit 
Neuerstellung von ca. 10 Vogelvolieren
Aktenzeichen: 6024-1.2-2022-14910-32
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 544

Sonnwendjochstr. 24 (Gemarkung: Berg am Laim 
Fl.Nr.: 293/92)
Anbau an ein Einfamilienhaus
Aktenzeichen: 6024-1.23-2023-10282-32
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 545

Wagenbauerstr. 2 - 6 (Gemarkung: Bogenhausen Fl.Nr.: 
275/109)
Energetische Sanierung, Umbau und Erweiterung eines 
Mehrfamilienhauses, Schaffung einer neuen EG-Wohneinheit, 
Ergänzungsanbau (8. OG) an Nachbarbebauung, Erneue-
rung der Aufzüge, Schaffung einer Tiefgarage für Fahrräder 
sowie eines Verbindungsgangs (UG) zur Tiefgarage 
Prinzregentenstr./Vogelweidestr. - mit Mobilitätskonzept - 
ÄNDERUNGSANTRAG zu 1.2-2021-15249-31
Aktenzeichen: 6024-1.232-2023-11696-31
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 545

Grashofstr. 14 (Gemarkung: Feldmoching Fl.Nr.: 131/3)
Abbruch eines Einfamilienhauses und Ersatzneubau eines 
Mehrparteienhauses mit 6 WE - VORBESCHEID
Aktenzeichen: 6024-1.7-2022-24275-42
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 546

Planegger Str. 20 (Gemarkung: Pasing Fl.Nr.: 58/0)
Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes 
mit Nutzungsänderung zum Wohnen und Büronutzung, 
Abbruch und Neubau des Anbaus zu Wohnzwecken, sowie 
Errichtung zweier Tiefgaragen und eines Solitärgebäudes
Aktenzeichen: 6024-1.2-2022-24257-43
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 546

Herrnstr. 36 (Gemarkung: München 1 Fl.Nr.: 2103/0)
Wiederherstellung eines Balkons und Einbau eines Fensters 
an der Hoffassade, Sanierung einer Wohnung im EG 
Aktenzeichen: 6024-1.2-2023-8319-21
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 547

Baumstr. 4/ VGB (Gemarkung: Sektion VI Fl.Nr.: 11513/0)
Anbau von Balkonen im Vorderhaus.
Aktenzeichen: 6024-1.2-2023-12921-21
Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 547

Vollzug der Wassergesetze und des Bayer. Verwaltungs-
verfahrensgesetzes; Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 
für die Brunnen IV bis XII im Erschließungsgebiet Berglwald 
des Zweckverbandes zur Wasserförderung Ober- und 
Unterschleißheim in der Gemeinde Oberschleißheim und 
in den Städten Unterschleißheim und München 547

Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, der Viehverkehrs-
verordnung, der Verordnung (EU) 2016/429, dem Gesetz 
über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht 
auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz) und der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) 548

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher 
vom 11.09.2023 549
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 30. August 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gem. 
Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Leopoldstr. 110 
Gemarkung Schwabing/Flurnr. 912/2+912/6 /
Stadtbezirk: 12
Umbau / Ausbau eines vorhandenen Dachgeschosses  
zu (1) einer Wohneinheit, Zusammenlegung von (2) Wohn-
einheiten zu (1) einer Wohneinheit - VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 30.08.2023, Az. 6024-1.7-2023-4839-41, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 912/17 die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 538, einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24545.

Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher
vom 11.09.2023 549

Bürgerversammlung des 19. Stadtbezirkes – 
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
am 26.10.2023 549

Nichtamtlicher Teil 550

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Marbachstr. 9
Gemarkung: Sektion V Fl.Nr.: 8938/41 /Stadtbezirk: 7
Errichtung einer Mietwohnanlage (2 Baukörper) mit 
 Tiefgarage - mit Mobilitätskonzept / ÄNDERUNGS-
ANTRAG zu 1.2-2022-10313-23 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.08.2023, Az. 6024-1.232-2023-10165-23, 
wurde die Änderungsbaugenehmigung für das oben genannte 
Vorhaben unter Auflagen und einer Abweichung erteilt.

Die Abweichung betrifft die Nichteinhaltung von Abstandsflä-
chen zum Nachbargrundstück FlNr. 8938/40 durch 5 Module 
der Sonnenkollektoren der Eisspeicherheizung.

Den Nachbarn Fl.Nr. 8938/2, 8938/40, 8938/43, 8938/48, 
8940, 8940/3 sowie 8940/11, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 25020.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 29. August 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Clemensstr. 86
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 618/12 / Stadtbezirk: 4
Umbau einer Dachgeschosswohnung sowie Anbau eines 
Wintergartens (Clemensstr. 86 / Fallmerayerstr. 25)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.09.2023, Az. 1.23-2023-10774-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 618, Fl.Nr. 618/2, Fl.Nr. 617/3 und Fl.Nr. 
621/15, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenann-
ten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25011.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 30. August 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides gem. 
Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Zieblandstr. 11
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 4803/9 /Stadtbezirk: 3
Anhebung Dach mit Dachgeschossausbau und 
 Zusammenlegung der Wohneinheiten OG 5 mit neuem 
DG,  Erweiterung Süd der Wohneinheiten EG-OG 4 mit 
 zusätzlichen Raumeinheiten und Erneuerung der 
 Balkone, energetische Sanierung der Fassaden in 
2 Varianten. hier: Variante 1 und 2 - VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.08.2023, Az. 1.7-2023-2500-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 4803/10; 4803/8; 4803/7; 4803/5; 
4803/13 und 4803/4, die dem Vorhaben nicht zugestimmt ha-
ben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich 
die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 
Miteigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem
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gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 6. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Clemensstr. 124-132 
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 541/0 / Stadtbezirk: 4
Teilweise Abbruch und Neuerrichtung bestehender 
 Dächer, Errichtung von 18 Wohneinheiten im Dachge-
schoss inkl. Dachgauben und Dacheinschnitten, hofseitig 
Neubau von Nebengebäuden für Müll und Kfz-Stellplätze 
sowie Ergänzung von Balkonen (Clemensstr. 124 -132 / 
Schleißheimer Str. 145 - 155 / Winzererstr. 120 -132)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 07.09.2023, Az. 1.2-2023-4508-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Nebenstimmungen, Abweichungen und Befreiungen 
erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 538, Fl.Nr. 538/5, Fl.Nr. 538/7, Fl.Nr. 
539/2, Fl.Nr. 539/5, Fl.Nr. 472/149, Fl.Nr. 472/150, Fl.Nr. 
472/151, Fl.Nr. 472/152, Fl.Nr. 472/153, Fl.Nr. 472/154, Fl.Nr. 
472/170 und Fl.Nr. 472/172, die dem Vorhaben nicht zuge-
stimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausferti-
gung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt.  
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25011.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-

gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 7. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Riemer Straße
Gemarkung: Truderíng, FlNrn.: 1544/0 und 1546/1, 
 Stadtbezirk: 15
Baugenehmigung für Auswilderungsfläche für heimische 
Vögel mit Neuerstellung von ca. 10 Vogelvolieren

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.09.2023, Az. 6024-1.2-2022-14910-32, 
 wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen (Befristung/Widerrufsvorbehalt und 
Auflagen) erteilt.

Den Nachbarn im Sinne des Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBO, die 
dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 
Abs. 1 Satz 4 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich diese benach-
barten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 327, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 25587.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 6. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Sonnwendjochstr. 24 
Gemarkung: Berg am Laim, Flurnr. 293/92, Stadtbezirk: 14
Anbau an ein Einfamilienhaus

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 01.09.2023, Az. 6024-1.23-2023-10282-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art.66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Die Nachbarzustellung 
wird gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO in pflichtgemäßer Er-
messensausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn 
(mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 
4 BayBO durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt München ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Die 
Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24829.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 1. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Wagenbauerstr. 2 - 6
Gemarkung Bogenhausen / Flurnr. 275/109 / Stadtbezirk: 13
Energetische Sanierung, Umbau und Erweiterung eines 
Mehrfamilienhauses, Schaffung einer neuen EG-Wohn-
einheit, Ergänzungsanbau (8. OG) an Nachbarbebauung, 
Erneuerung der Aufzüge, Schaffung einer Tiefgarage für 
Fahrräder sowie eines Verbindungsgangs (UG) zur Tief-
garage Prinzregentenstr. / Vogelweidestr. – mit Mobili-
tätskonzept
Änderungsantrag zu 1.2-2021-15249-31

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.09.2023, Az. 6024-1.232-2023-11696-31, 
wurde die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben 
unter Nebenstimmungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen.

Die Nachbarzustellung wird gem. Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO 
in pflichtgemäßer Ermessensausübung aufgrund der großen 
Anzahl an Nachbarn (mehr als 20 Miteigentümer) entsprechend 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München ersetzt.
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzu legen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24448.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 4. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Grashofstr. 14
Gemarkung: Feldmoching Fl.Nr.: 131/3
Stadtbezirk: 24 Feldmoching-Hasenbergl
Abbruch eines Einfamilienhauses und Ersatzneubau 
 eines Mehrparteienhauses mit 6 WE – VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.09.2023, Az. 6024-1.7-2022-24275-42, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 131/0 (Grashofstr. 10b, 12), 131/5 (Gras-
hofstr. 14a) und 2594/0 (Grashofstr. 16-18a, Feldmochinger 
Str. 433-447) die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Pläne des Vorbescheidverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 524, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 22230.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 5. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Planegger Str. 20 
Gemarkung: Pasing / Fl.Nr.: 58/0 / Stadtbezirk: 21
Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten 
 Gebäudes mit Nutzungsänderung zum Wohnen und 
 Büronutzung, Abbruch und Neubau des Anbaus zu 
 Wohnzwecken, sowie Errichtung zweier Tiefgaragen  
und eines Solitärgebäudes

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.09.2023, Az. 1.2-2022-24257-43, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: .56/0 und Fl.Nr.: .61/0, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigen tum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforder-
liche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-43@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 21501.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 4. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Herrnstr. 36
Gemarkung München 1 / Flurnr. 2103/0 / Stadtbezirk: 1
Wiederherstellung eines Balkons und Einbau eines Fens-
ters an der Hoffassade, Sanierung einer Wohnung im EG 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.09.2023, Az. 1.2-2023-8319-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 2104, 2120 und 2108, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66 
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 5. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Baumstr. 4
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 11513/0 / Stadtbezirk: 2
Anbau von Balkonen im Vorderhaus

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 08.09.2023, Az. 1.2-2023-12921-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen/ Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 11512, 11511, 11479/1, 11524, 11522, 
11520, 11519 und 11515, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 8. September 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

BEKANNTMACHUNG
Vollzug der Wassergesetze und des Bayer. Verwaltungs-
verfahrensgesetzes;
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die Brunnen 
IV bis XII im Erschließungsgebiet Berglwald des Zweck-
verbandes zur Wasserförderung Ober- und Unterschleiß-
heim in der Gemeinde Oberschleißheim und in den 
 Städten Unterschleißheim und München

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung in  Ober- 
und Unterschleißheim beabsichtigt das Landratsamt 
 München für die Brunnen IV bis XII im Erschließungsgebiet 
Berglwald ein Wasserschutzgebiet festzusetzen.

Der Entwurf der zu erlassenden Verordnung sowie die dazu-
gehörigen Pläne und Beilagen liegen in der Zeit

vom 25. September bis einschließlich 25. Oktober 2023

während der Dienststunden in der Stadtverwaltung der 
 Landeshauptstadt München, Zi.4030a, Bayerstr. 28a, 
80335 München zur Einsichtnahme aus.
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Sie können auch auf der Internetseite http://www.landkreis-
muenchen.de/themen/umwelt/wasser/bekanntmachung-
wasserrechtlicher-verfahren/ abgerufen werden. Maßgeblich 
ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch die Festsetzung des neuen 
Wasserschutzgebietes berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist, d.h.

bis zum 8. November 2023

Einwendungen gegen den Erlass dieser Verordnung schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung oder beim 
Landratsamt München, Fachbereich 4.4.2, Frankenthaler Str. 
5 - 9, 81539 München, Zimmer F 2.32, jeweils während der 
Dienststunden erheben.

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach ande-
ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach 
Art. 74 BayVwVfG einzulegen, können innerhalb der o. g. Frist 
Stellungnahmen zum Antrag abgeben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen.

Ort und Zeitpunkt des nach Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayWG 
i. V. m. Art. 73 Abs. 6 BayVwVfG vorgeschriebenen Erörte-
rungstermins werden rechtzeitig, mindestens aber eine 
 Woche vorher, ortsüblich bekannt gemacht.

Jeder, der von dem Vorhaben betroffen ist, sowie Personen, 
die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, können an 
 diesem Erörterungstermin teilnehmen. Bei Ausbleiben eines 
Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt werden.

Die mündliche Verhandlung ist nichtöffentlich.

Sind mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen, können diese durch öffentliche Bekanntmachung 
wie folgt ersetzt werden:

• Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden und

• die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

München, 20. September 2023  Referat für Klima
  und Umwelt
  GB IV-13 Wasserrecht

Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, der Viehverkehrs-
verordnung, der Verordnung (EU) 2016/429, dem Gesetz 
über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht  
auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz) und der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) 
Aufhebung aller Ziffern der Allgemeinverfügung vom 
24.11.2022

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest (hochpathogene aviäre Influenza, HPAI) in 
der Landeshauptstadt München zu präventiven Zwecken 

Die Landeshauptstadt München als zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde erlässt folgende 

Allgemeinverfügung 

I. Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt  München 
vom 24.11.2022 wird mit Ablauf des 06.09.2023 aufgehoben. 

II. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten 
 erhoben. 

III. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
 Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweis
Zum Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände sind trotz 
der Aufhebung der oben genannten Allgemeinverfügung die 
gesetzlich vorgeschriebenen Präventions- und Biosicherheits-
maßnahmen durch die Tierhalter*innen stets zu beachten und 
strikt einzuhalten. 

Obwohl das Geflügelpestgeschehen 2022/2023 aktuell rück-
läufig ist, ist die Seuche mittlerweile endemisch geworden. 
Das heißt, die Seuche ist ganzjährig in der Wildvogelpopula-
tion vertreten. Besondere Vorsicht ist bei Tieren mit Auslauf 
bzw. in Freilandhaltung walten zu lassen. Auch außerhalb 
 größerer Seuchengeschehen ist der direkte Kontakt von 
Haus- und Nutzgeflügel zu Wildvögeln, v. a. Wassergeflügel, 
zu verhindern. 

Große Vorsicht ist zudem beim Handel mit Lebendgeflügel im 
Reisegewerbe und dem innergemeinschaftlichen Verbringen 
in Bezug auf Länder mit ausgeprägtem Seuchengeschehen 
angezeigt. 

Die Allgemeinverfügung vom 24.10.2022 bezüglich der 
 Restriktionen im Reisegewerbe bleibt von der Aufhebungs-
verfügung unberührt und daher weiterhin bestehen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht München. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei 

Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 

b) Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die  
der  Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind. 

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht 
 zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

München, 06.09.2023 Kreisverwaltungsreferat 
 Sicherheit und Ordnung, Prävention 
 Allgemeine Gefahrenabwehr 
 Laba Verwaltungsrat (VR)
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Kraftloserklärung verlorengegangener 
 Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 09.06.2023 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
11.09.2023 für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers

3001991706 Baumann Ilse
83036517 Dauser Felix
3002379711 Ehinger Markus
82029455 Emde Christine 
3001748023 Faryadova Katarina
3000374102 Gimpfl Karl Heinz
108033507 Gottlieb Kai
1494053 Helbig Stefan
19308246 Helez Edin
53017026 Kording Karin
3000743603 Kraus Inge
3000743629 Kraus Manfred 
3001862451 Künzinger Gerda
28766392 Kusch Ingeborg
63024384 Kusch Ingeborg
3001712623 Lyschik Christiane
3001825565 Mayr Maria-Magdalena
93321883 Meseci Beyhan
68006808 Münch Lothar und Münch Elfriede
68075670 Münch Lothar und Münch Elfriede
3000437115 Oesterle Charlotte
3000867428 Preitnacher Frieda
2920072 Rathgeber Jakob
83034140 Rohn Ingrid
83034157 Rohn Ingrid
98011919 Schuettler Franziska
3000852537 Schwellensattl Giuseppe
115078396 Stadtmüller Dr. Michael
82044678 Storath Lorenz
3001134539 Wallner Anna
32059313 Weigler Ingeborg

München, 11. September 2023 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Aufgebot verlorengegangener 
 Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers

3003030602 Akkermann Claus
113047518 Ambiel Pierre
3002137481 Amin Mohammad Ruhul
903055838 Berger Maria 
3002340432 Brandenburger Stephan
906548987 Deutschmann Carmen
99303737 Durmisevic Nijaz
3000942155 Friedrich Margit
3001729775 Fürst Patrick
3000697809 Göttlicher-Arneth Mechthilde
3000264204 Heimann Viktoria 
3002424988  Hoenes Clara
38326815 Hock Robert
3000836183 Hock Robert
62043674 Hoffmann Dorothea
4000409732  Kassel Werner
3001667140 Klein Sonique
15044456 Müller Karl-Heinz
3002616872 Mujakic  Mersuda
3000515043 Sappl-Aumann Eva-Maria
15021819 Speer Magdalena
15448558 Speer Magdalena
36061778 Stadler Monika
30022909 Stanner Ingeborg
3002326969 Strodtkötter Adriana
18031641 Thielen Jutta
11732708 Weinmayr Roswitha
4000059446  Wurch Uta
3001537145 Zuberi-Billesberger Sigrid

Es wurde am 11.09.2023 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 11.09.2023 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 11.12.2023 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805  München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach Ab-
lauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 11. September 2023 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT

Bürgerversammlung des 19. Stadtbezirkes –  
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
am 26.10.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 19 – Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln teile ich mit, dass 
am Donnerstag, den 26.10.2023 um 19.00 Uhr, in der Drei-
fach-Sporthalle, Gaißacher Straße 8, 81371 München, die 

Bürgerversammlung des 19. Stadtbezirkes – Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Herr Stadtrat 
 Christian Vorländer übernehmen.

Dieter Reiter
Oberbürgermeister



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 26/2023

550

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de

Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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